
Mit der U-Bahn
Haltestelle Christophstraße/MediaPark.
Direkt erreichbar mit den Linien 12 und 15  
ab Rudolfplatz oder Hansaring.

Oder mit dem Auto 
A 57 Richtung Köln-Zentrum, Ausfahrt Zentrum.
Einfahrt zur unterirdischen Umgehungsstraße direkt  
hinter der Eisenbahnbrücke. Von dort aus in die  
zentrale Tiefgarage (Parkhaus Zentral PZ) MediaPark.  
Aufgang am blauen Kassenbereich.

Vogelsanger Str. 66 • 50823 Köln • ir@doccheck.com 

Anfahrt zum MediaPark
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Einladung zur

24. Mai 2017
Hauptversammlung

 Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen 
gleichgestellten Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen. 

 Wir bieten unseren Aktionären auch an, sich durch einen weisungsge-
bundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen. 
In diesem Fall muss der Aktionär dem Stimmrechtsvertreter zu jedem 
Tagesordnungspunkt Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht 
ausgeübt werden soll. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach 
Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Bitte beachten 
Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen 
oder dem Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt und 
Verfahrensanträge und unangekündigte Anträge von Aktionären nicht 
unterstützen wird. 

 Die Erteilung der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf 
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Ein Formular zur Erteilung von 
Vollmachten und Weisungen an den weisungsgebundenen Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft wird den Aktionären mit der Einladung 
oder der Eintrittskarte übermittelt und steht auch auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.doccheck.ag unter der Rubrik Investor / 
Hauptversammlung zum Herunterladen zur Verfügung. Vollmachten und 
Weisungen an einen Bevollmächtigten oder den weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter müssen nach Maßgabe der vorangehenden 
Bestimmungen der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse bis 
zum 23. Mai 2017, 18.00 Uhr, eingehen, da sie sonst nicht mehr 
berücksichtigt werden können: 

 DocCheck AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
Telefax: +49 (0) 89 30903-74675

 E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

  Alternativ zu einer vorherigen Übermittlung der Vollmachterklärung / 
Weisungen ist auch eine Übergabe an einen Bevollmächtigten / den 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft während 
der Hauptversammlung möglich. 

 Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie zu den 
Einzelheiten zu Vollmachten und Weisungen ergeben sich aus den 
Unterlagen, die den Aktionären mit den Eintrittskarten übersandt 
werden, und sind auch im Internet unter www.doccheck.ag unter der 
Rubrik Investor / Hauptversammlung verfügbar. 

 Köln, im März 2017

 DocCheck AG
 Der Vorstand

Bitte hier ausklappen.



DocCheck Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln 

Wir laden unsere Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 24. Mai 2017,
um 9.30 Uhr im KOMED, Im MediaPark 6, Raum 2, 50670 Köln, ein.

  I Tagesordnung

  1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses jeweils zum 31.12.2016, der Lageberichte für die 
DocCheck AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats, 
jeweils für das Geschäftsjahr 2016 

 Die vorgenannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.doccheck.ag unter der Rubrik Investor/Hauptversammlung 
zugänglich.

  2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 
Geschäftsjahres 2016 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanz-
gewinn des Geschäftsjahrs 2016 in Höhe von 4.474.143,71 Euro wie 
folgt zu verwenden:

  •  Ausschüttung einer Dividende von 0,40 Euro je dividendenberechtigter 
Stückaktie. Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre beträgt 
1.995.926,40 Euro.

  •  Vortrag auf neue Rechnung: 2.478.217,31 Euro.

 Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien. 
Bis zur Hauptversammlung kann sich durch den Erwerb eigener Aktien (mit 
oder ohne anschließender Einziehung oder Veräußerung erworbener 
Aktien) die Zahl der dividendenberechtigten Aktien vermindern.

 In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von 0,40 Euro je 
dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein ange-
passter Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet 
werden, der eine entsprechende Reduktion des insgesamt an die 

Aktionäre auszuschüttenden Betrags der Dividende und eine entspre-
chende Erhöhung des auf neue Rechnung vorzutragenden Betrags 
vorsehen wird.   

  3  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2016 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

  4  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2016

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des  
Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

  5  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers der 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschluss-
prüfer und zum Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

  II Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts    
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister 
der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind und sich nach Maß-
gabe der nachfolgenden Bestimmungen rechtzeitig zur Hauptver-
sammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss spätestens bis 
zum Ablauf des 17. Mai 2017 unter der folgenden Adresse in Textform 
(§ 126b BGB) bei der Gesellschaft eingegangen sein: 

   DocCheck AG
 c/o Computershare Operations Center
 80249 München
 Telefax: +49 (0) 89 30903-74675
 E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

 Umschreibungen im Aktienregister finden vom Ablauf des  
17. Mai 2017 bis zum Ablauf des 24. Mai 2017 nicht statt.

   III Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge  
 Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tages-

ordnung oder Wahlvorschläge zu übersenden. Die Gesellschaft wird 
Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, 
der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 
unter www.doccheck.ag unter der Rubrik Investor / Hauptversammlung 
zugänglich machen, wenn der Aktionär bis zum 9. Mai 2017 der Gesell-
schaft einen zulässigen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung 
mit Begründung an nachfolgend genannte Adresse übersandt hat:

 DocCheck AG
 Corporate Communications
 Tanja Mumme
 Vogelsanger Straße 66
 50823 Köln
 Deutschland
 Telefax: +49 (0) 221 920 53-133
 E-Mail: hauptversammlung@doccheck.com
 Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.  

 Diese Regelungen gelten für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß, 
wobei ein Wahlvorschlag keiner Begründung bedarf. Aktionäre werden 
gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des 
Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.  

  IV Stimmrechtsvertretung 
 Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, 

zum Beispiel eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut 
oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Ein Vollmacht-
formular erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Dieses 
Vollmachtformular kann von Aktionären auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.doccheck.ag unter der Rubrik Investor / Haupt-
versammlung heruntergeladen werden. Für die Vollmachterteilung muss 
dieses Vollmachtformular nicht zwingend verwendet werden. 

 Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine 
gemäß § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 
des Aktiengesetzes gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt 
wird, bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und ihr Nachweis 
gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen und die gemäß § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 
in Verbindung mit § 125 Abs. 5 des Aktiengesetzes gleichgestellten 
Personen und Institutionen müssen Vollmachten lediglich nachprüfbar 
festhalten; sie können für die Form der Vollmachterteilung abweichende 
Regelungen vorgeben, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. 
Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der


